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Die freiwillige Hilfe im Rahmen des Armeesanitätsdienstes.
Von Oberstlieulnant Dr. P. Vollenweider, 1. Adjunkt des Oberfeldarztes.

(l'oi'tsctzung)

Ich komme zum zweiten Teil meiner

Ausführungen und will folgende r ragen
zu beantworten suchen:

Welches sind die gesetzlichen Grundlagen

für das Einbeziehen des

Schweizerischen ltoten Kreuzes in den Armee-
Sanilälsdiensl, und

welche (Massnahmen hat die
Militärverwaltung bis heute getroffen zur
zweckmässigen Verwendung der vom
Roten Kreuz verfügbar gemachten
personellen und materiellen Hilfsmittel im
Rahmen des Armee-Sanitätsdienstes?

Mit der Unterzeichnung der ersten
Genferkonvcntion 18G4 halten die
betreffenden Staaten die Pflicht der Gründung

von Hilfsgescllschaflen übernommen,

insbesondere von Rotkrcuzorcjani-
salionen; ihre Hauptaufgabe war und ist
heule noch, als selbständige Körperschaft
im Frieden die freiwillige Hilfe für die

Kranken und Verwundelen vorzubereiten

und sie im Kriegsfall dem militärischen

Sanitätsdienst zu unterstellen. hStiti

wurde in Bern vorerst eine Schweizerische

Hilfsgesellsehaft für die Militär-
persouen und deren Familien gegründet.
1870/1871 unterstützte diese sowohl die
Grenzbeselzungslruppen wie die
Internierten und auch die kriegführenden
Parteien mit Bezug auf den Sanitätsdienst

und mit Liebesgaben. Nach dem
70er Krieg erlahmte das Interesse an der

Institution, die vor allem aus der
Erleichterung des Loses der Kriegskranken
und Kriegsverwundeten dienen sollte;
man glaubte schon damals nicht mehr
an die Möglichkeit eines Krieges.

Erst 1882 fand eine Reorganisation
statt, zu welcher der 1880 gegründete
Schweiz. Militärsanitälsverein die Initiative

ergriffen hatte. Von da an enlwik-
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kelte sich das Schweiz. Rote Kreuz
beständig weiter und suchte seinem

Zweck, der Organisation und
Nutzbarmachung der freiwilligen Sanitätshilfe
für FYiedenszweeke und für den Kriegsfall,

nach bestem Können und Vermögen
nachzukommen. Iis wird dabei aufs

Zweckmässigste unterstützt von den ihm
angeschlossenen beiden grossen
Organisationen, Samariterbund und Militär-
sanilätsverein.

Am 25. Juni 1903 fasste unser
Parlament einen ßesclduss betreffend die

freiwillige Hilfe zu Kriegszwecken. Der
Rund unterstützt Vereine und Anstalten,
welche den Zweck verfolgen, sich in der

freiwilligen Sanitülshilfe und liei der

Ausbildung von Krankenpflegepcrsonal
zu betätigen. Der Rund verkehrt mit diesen

Vereinen und Anstalten ausschliesslich

durch den Zentralverein vom Iloten
Kreuz. Die Rundessubvention soll dienen
für die Ausbildung von Rerufsporsonal;
für die Ausbildung von Personal und die

Reschal'fung von Material für den Transport-,

Spital- und Magazindienst, für
vorbereitende Kurse im Frieden, für
Propaganda.

Eine Vollziehnngsverordnung
bestimmt, dass die subventionierten
Ausbildungsanstalten für den Kriegsfall sich

verpflichten, mindestens zwei Drittel
ihres ausgebildeten Personals zur
Verstärkung des Armee-Sanitätsdienstes zur
Verfügung zu stellen. Dem Eidg.
Militärdepartement, d. h. der Abteilung für
Sanität, steht das Recht zu, vom Rotrieb
und den Leistungen jederzeit Einsicht
zu nehmen und zu den Prüfungen
Experten abzuordnen. Den Rest der
Subvention erhält das Rote Kreuz für sich
und zur Verwendung nach einem
bestimmten Verteilungsplan, an dem vor
allem aus auch der Samariterbund teilhat.

Durch Rundesbcschluss vom 19.

Dezember 1913 wurde dem Roten Kreuz ein

einmaliger Retrag von Fr. 139'000.

zugesprochen, in der Hauptsache zur
Ausrüstung von 24 Rotkreuzkolonnen, auf
die ich gleich zu sprechen komme.

Gegenwärtig gestalten sich die Sub-
vcnt ionsverhält nisse folgcndermassen
(Voranschlag 1935):

Das Eiilg. Militärdeparteinenl bezahlt
dem Roten Kreuz Fr. 3F000. für die
Pflegerinnenschulen, dem Militärsani-
tätsvercin Fr. 7000.—. Von den Pflege-
rinnenschulen bekommen je Fr. 5150.—

die Schweiz. Pficgerinnenschulc Zürich,
das Schwesternhaus vom Roten Kreuz,
Zürich, die Rotkreuzpflegerinnenschule
«Lindenhof», Rcrn, die Pflegerinnenschule

«La Source», Lausanne, das
Institut Ingenhohl; Fr. 2950. das Institut
Raldegg; Fr. 1950. - das Engeriedspital
Rem; und Fr. 350. das Diakonissenhans

Rcrn.

Das Eidg. Departement des Innern
richtet dem Schweiz. Roten Kreuz einen

jährlichen Reitrag von Fr. hS'000.-

(früher Fr. GO'OOO.- und dem Schweiz.
Samarilerbund einen solchen von Franken

8000. -- (früher Fr. lO'OOO. -) aus.

In Art. 177 M. O. 1907 ist unter den

Aufgaben der Abteilung für Sanität des

Eidg. Mililärdepartementes das freiwillige

Hilfswesen ausdrücklich erwähnt.

Unsere 1930 in Kraft erklärte Sani-
tätsdienslordnung enthält im Abschnitt
«Das Rote Kreuz» folgende Vorschriften:

Zu den Friedensaufgaben des Roten
Kreuzes gehört die Vorbereitung für
die Kriegstätigkeit: Ausbildung und
Rereithaltung von Personal, nämlich
Rotkreuzkolonnen und Rotkreuzdetache-
mente; ferner vom Samarilerbund zur
Verfügung gestellte Samariterdetache-
mente.
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Beschaffung von Material zum Transport

und zur Pflege von Kranken und
Verwundeten und Vorbereitung von
/.okaliläten, unter Berücksichtigung des

Aufmarsches im Einvernehmen mit dem
Armeesanitätsdienst.

Wir wollen untersuchen, auf welche
Weise das Bote Kreuz und die 'ihm
angeschlossenen Hilfsorganisationen der

Aufgabe der Personalaasbildung für
die Rotkreuzkolonnen, Rotkreuzdetaehe-
mente und Samaritcrdetachemente
nachkommen.

Ich habe vorhin die acht subventionierten

Schwesternausbildungsanstalten
erwähnt, die Perufskrankcnpf legerinnen
nach den vom Roten Kreuz aufgestellten
Richtlinien und Minimalforderungen
ausbilden.

Ausserdem steht unter der Obhut des

Roten Kreuzes der von ihm ebenfalls
subventionierte Schweiz. Krankenpflegebund;

an ihn haben sich Scluilschwc
stern und Autodidakten angeschlossen;
die Aufnahme der letzteren erfolgt nur
nach einer strengen Prüfung.

Die Zahl der in der Schweiz
wohnenden ausgebildeten Berufskrankcn-
schweslern beträgt zirka 7000; der
Bedarf der Armee im Mobilmachungsfall
beläuft sich auf zirka 1700 2000 und ist

vorläufig reichlich gedeckt.
Neben den Bcrufskrankcnschwestcrn

sind wir auf eine grosse Anzahl von
Samariterinnen und Samaritern
angewiesen. Sie erhalten ihre Ausbildung im
Samarilerbund, der speziell zu diesem
Zweck vom Roten Kreuz in ansehnlichem

Masse unterstützt wird (jährliche

Aufwendungen zwischen <10 -äO'OOO

Franken). Die Ausbildung erfolgt in
Samariter- und Krankenpflegekursen.
Ich möchte auf den von den zuständigen
Aufsichtsorganen festgelegten
Unterrichtsstoff nicht näher eintreten, dagegen

zwei Wünsche äussern. Einmal sollte
in jedem derartigen Kurs mit allem
Nachdruck und ausführlich auf die

im Frieden vorzubereitenden Kriegsaufgaben

des Roten Kreuzes hingewiesen
werden. Dann sollten alle Samariterinnen

mindestens den Krankenpl'legekurs
mit Erfolg absolviert haben; der Samariterkurs

kommt für sie der Wichtigkeit
nach erst in zweiter Linie. Erfreulich ist,
dass nun auch Männer am
Krankenpflegekurs teilnehmen können und die
Zahl dieser landauf landab durchgeführten

Kurse in raschem Wachsen begriffen
ist: 1929 09, und von 1990 jährlich über
100! Welcher Nutzen aus diesen
Krankenpflegekursen besonders auch auf
dem Land hervorgeht, kann am besten
der Arzt beurteilen, wenn er die Verhältnisse

in seinem Berufssprengel vor und
nach dem Kurs miteinander vergleicht.

Im weitern interessieren uns die
llilfslehrcrkurse und die Feldübungen;
über die letzteren ist schon viel geschrieben

worden. Man kann wohl sagen, dass

der Zweck erreicht ist, wenn die

Febungsanlage gründlich durchdacht,
einfach und klar ist; eine gewisse Fantasie

darf dabei nicht fehlen. Ebenso nötig
ist die genaue Festlegung aller organisatorischen

und administrativen Einzelheilen.

Die Febungcn beschlagen in der
Regel nicht den Armeesanitätsdienst,
ausser wenn etwa daran neben einem
Samariterverein eine Rotkreuzkolonne
und eine Sektion des Militärsanitätsvereins

teilnehmen. 10s wäre aber glcich-
wolil von Vorteil, wenn zu den Vorarbeiten

(Uebungsidee und Anlage usw.),
wenn immer möglich, tüchtige Sanitätsoffiziere

beigezogen würden.
Die bei den erwähnten Gelegenheiten

ausgebildeten Samariter und
Samariterinnen sind zum Teil Aktivmitglicder
eines Samaritervereins; z. B. 1934 15'931
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Frauen und 80(58 Männer, insgesamt
rund 21'000. Der Anneebedarf beträgt
7 —8000 Samariterinnen und Samariter,
wobei die bestausgebildelen Samarile-
rinncn, wie wir noch sehen werden, ein
besonderes Betätigungsfeld finden.

Die Rotkreiizkolonnen endlich rekrutieren

und bilden ihre Mannschaften
seihst aus. Sie stehen direkt unter dem
Koten Kreuz und werden im Frieden
technisch im allgemeinen von
Sanitätsoffizieren geleitet. Der Unterrichtsstoff
lehnt sich eng an denjenigen der Schulen

der Sanitätsiruppen an; die
Rotkreiizkolonnen sollen durchaus im
gleichen Sinn wie richtige militärische
Sanitätsformalionen verwendet werden. Jährlich

findet ein Zentralkurs in Basel stall,
unter Leitung von Iuslruktionsoffi/ieren
und Unteroffizieren der Sanitälstruppe,
und diesem vorangehend ein Kadervorkurs.

In letzLer Zeit nehmen Kolonnen-
mannsehaflen auch an Gasschutzkursen
teil. Nebenbei bemerkt ist die Gasgefahr
nicht nur eine Kriegsangelegenheit; auch
die moderne Industrie arbeilet vielfach
mit giftigen Gasen, deren Nachweis oft
sehr schwierig ist, und die Anlass geben
können zu kleinern und grössern
Katastrophen.

Das grosse Ansehen, welches die
Rotkreiizkolonnen bei den zuständigen
Behörden gemessen, und ihre militärische
Bedeutung beweist der Bundesratsbe-
schluss vom 20 Juni 1984, der lautet:

«Angehörigen der Roikreuzkolonnen
wird für die Jahre, da sie

1. die obligatorischen Ucbungcn be¬

stehen, die Ersatzabgabe auf die

Hälfte, höchstens aber um den Betrag
von Fr. 50.—, wenn sie im Auszugs-
alter, und Fr. 25.—, wenn sie im
Landwehralter stehen, herabgesetzt;

2. einen Instruktionskurs ganz be¬

stehen, die Ersatzabgabe bis zu einem

Betrage von höchstens Fr. 100.—,

wenn sie im Auszugsaller, und bis zu
einem Betrage von höchstens Fr.50. -

wenn sie im Landwehralter stehen,
erlassen.

Diese Vergünstigungen werden nur
gewährt, sofern die Direktion des

Schweiz. Roten Kreuzes die erforderlichen

Unterlagen nach den Weisungen
der Eidg. Steuerverwallung beschafft.»

An Material für Verwundeten- und
Krankentransporte kommt in erster
Linie dasjenige der Rotkreuzkolonnen in
Betracht, an Krankenpliegemalerial Bett

zeug, Mobiliar, Wäsche, Essgeräte,
Küchengeräte, Reinigungsmaterial,
Krankenpflegeutensilien aller Art, Transport-
material, Verbandmaterial, Medikamente

u. a. m. Ucbcr die Einzelheiten
der Materialbeschaffung crlässl das Rote
Kreuz Vorschriften, die der Genehmigung

der Militärbehörde unterliegen.
Zahlreiches Material ist, zum Teil sehr

dezentralisiert, bei den Zweigvereineu
des Roten Kreuzes vorhanden. Noch viel
mehr müsste bei der Mobilmachung
beschafft werden; die Vorbereitung dieser

Aufgabe Ist eine der allerwichtigsten dir
Leitung des Roten Kreuzes; die
Durchführung muss im Einvernehmen mit den

zuständigen Organen des Eidg. Militär-
departeinentcs und der Armee
geschehen. Genaue Bedarfs- und Besrhaf-
fungsplätie sind unumgänglich nötig und

immer wieder vorzubereiten. Man kann
weder vernünftig requirieren noch
geschickt improvisieren, wenn man nicht
genau weiss, was und zu was man etwas
braucht.

Nach diesem Ueherblick über die

Leistungen des Roten Kreuzes und seiner

Hilfsorganisationen ist zu prüfen, wie
und wo die erwähnten personellen
Hilfsmittel in der Armee Verwendung finden-
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[cli schicke voraus, dass wir ol'L in
den Lall kommen, auch im Inslruklions-
iliensl weibliches Pflegepersonal
einzustellen, IL hei Grippe- und anderen

Lpideinien in Rekrulensehulen. Die

zuständigen Dienststellen wenden sich
jeweils an eines der Schwcslern-Muller-
häuser oder den Krankenpflegcbund.
Line gewisse Schwierigkeit bietet die

Versicherung dieser Personen gegen
Krankheit und Unfall; im Mililärver-
sicherungsgeselz ist nämlich die
Bestimmung enthalten, class das Sanitätspersonal

der schweizerischen Hills-
gesellsehaften nur im Kriegsfall auf
Leistungen der M. V. Anspruch hat. Wir
stehen hei der Verwendung von
Berufspflegerinnen im Inslruktionsdiensl auf
dem Standpunkt, dass das Risiko einer
Infektion ohne weiteres mit dem Beruf
verbunden ist.

tin Akliudiensl tritt das Rote Kreuz
mit den ihm angeschlossenen
Hilfsorganisationen unter die LciLung der

Organe der Armee; seine Angehörigen
hahen den Anordnungen der Kommandostellen

und militärischen Behörden

unbedingt Lolge zu leisten. Das Rote

Kreuz liörL infolgedessen auf, eine

selbständige Körperschaft zu sein.

Die direkte Vorbindung zwischen der

Abteilung für Sanität im Armeeslab und
dem Roten Kreuz wird durch den
Rotkreuz-Chefarzt hergestellt; er wird vom
Rundesrai ernannt und übt seine Tätigkeit

im Liuvernehmen mit dem
Oberfeldarzt schon Im Frieden aus: Kontrolle
der Roikreuzkolonnen, Kontrolle der

Berufsausbildung des Pflegepersonals,
Organisation der noch zu erwähnenden
Delaehemente, Konirolle des Transporl-
und Pflogemaleriais des Roten Kreuzes.
Der Rolkreuz-Chcfarzl ist im Aktiv-
dicnsl der Leiter der im Roten Kreuz
verkörperten Ililfsbeslrebungen, dessen

Zenlralsekrelarial ihm zur Verfügung
sieht.

Ich will vorerst zeigen, wo und in

welcher Organisation wir die freiwillige
Hilfe brauchen.

Die Kranken und Verwundelen der

Armee, die längere Zeil und sorgsame
Behandlung und Pflege brauchen bis zu
ihrer Heilung, müssen im allgemeinen
aus dem militärischen Operalionsraum
ins Hinterland abgeschoben werden. Sie

durchlaufen von vorn an der Front eine
Reihe -von sanitätsdienstlichen Stellen
und werden in verschiedenen Llappen
von der einen zur andern transportiert.;
je weiter vorn gegen die Front zu, desto

primitiver die entsprechenden Hinrichtungen

und zeitraubender die Transporte.

Die im (lefeehl Verwundeteti erhalten
vorerst eine erste Hilfe, indem sie sich
selber oder Kameraden und Saniläls-
mannschatlcn ihrer eigenen Truppe
ihnen mit dem individuellen Verbandpäckchen

einen ersten Verband anlegen;
dann erfolgt die Bergung der Verwundeten,

che Labung und der Schutz vor
Feindeinwirkungen (Feuer, Gas) und

ungünstigen Witterungseinflüssen in
Verwundelenneslern oder in von
Bataillonsärzten usw. geleiteten Sanilätshilfs-
sleilcn. Line bedeutende Konzentration
der Verwundeten findet auf dem
Verbandplatz statt, wohin sie mittels der

Transportmittel der Sanitälskompagnie
(Träger und Fuhrwerke), aber auch
Sanilälsaulomobilen verbracht werden.
Lisi hier kann eine einigermassen
befriedigende ärztliche Hilfeleistung
erfolgen; sie besteht zur Hauptsache darin,
dass der Verwundete für den weitem
Transport vorbereitet wird. Line wichtige

Aufgabe auf dem Verbandplatz ist
die Sortierung, z. B. Trennung in die

Gruppe der niarsehfähigcn Leichtver-
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wundeten und in diejenige der sitzend
und liegend zu Transportierenden.

Auf jeder sanitätsdienstlichen Stelle

gibt es Verwundete, die während
kürzerer oder längerer Zeil nicht Iransportierl

werden dürfen, oder hei denen

dringlichst grössere ärztliche Eingriffe
vollzogen werden müssen. Für deren
Aufnahme sind unter Umständen schon

weit vorn besondere Einrichtungen zu
schaffen, z. L. Feldspitäler mit oder
ohne chirurgischen Dienst oder besondern

Einrichtungen für Gasgeschädigte.
Die Grosszahl der Verwundeten dagegen
erreicht, sei es als marschfähige
Leichtverwundete, sei es als in Sanitätsautomobilen

Transportierte, eine Eisenbahnstation.

Dasselbe gilt auch für die aus
einein Heeresteil gesammelten Kranken.
An der Eisenbahnstation werden die

Verwundeten in den Sanitätszug
verladen, die marschfähiigen Leichtverwundelen

gegebenenfalls in Leichtverwundetenzüge,

die Kranken in Krankenzüge.
Die Fahrt geht ins Landesinnere an den

Ort der Militärsanitälsanstalt, die
hinterste sanilätsdicnslliche Einrichtung,
wo die Verwundeten und Kranken bis

zur Genesung bleiben.

Zu dieser kurzen schemalischen
Darstellung des Feldsanilätsdienstes muss
ergänzend beigefügt werden, dass je
nach der Lage und den Verhältnissen
manche Abweichungen vorkommen und
die Sache hr Wirklichkeit im Rahmen
der Kriegshandlungen und des gesamten

Nach- und Riickschubes unendlich

kompliziert wird.
Wo wird nun in unserem Evakua-

tions- und Hospitalisationsplan die

freiwillige Hilfe eingesetzt?
Im allgemeinen wird der Sanitätsdienst

von der Front bis zu den
Eisenbahnendstationen der oben erwähnten
Transportzüge von der Sanitälstruppe

besorgt, hingegen -- wenigstens zum
Teil - nicht in den Zügen selbst.

Der SnnUätszng für Verwundete ist
eine militärische Einheit; der Wagenpark

der 20 S. R. IL-San-itälszüge bestell!

je aus drei Wagen für Sanitätspersonal,
Küche und Magazin, aus zehn Wagen
für je 11—IG Liegende und f> Wagen für
zirka 200 Sitzende. An Personal weist er
einen Kommandanten (Arzt) auf, einen
zweiten Arzt, einen Apotheker und 21

Mann Sanilätsunterol'fiziere, Gefreite
und Soldaten. Dazu kommt ein Rot-
kreuzdelachement, bestehend aus je
zehn Krankenschwestern und zehn
Samariterinnen.

Die je vier Sanilälszüge der Kindischen

Lahnen und der Furka-Oberalp-
bahn sind kleiner; sie weisen entsprechend

weniger Personal auf.
Für sämtliche 28 Sanitätszüge sind

228 Schwestern und 228 Samarilerinnen
notwendig; die letzteren sollten sehr gut
ausgebildet sein, indem die Pl'legearbeit
an den Schwerverwundelen im Zug eine
ausserordentlich verantwortungsreiche
ist. Im allgemeinen ist es so, dass die
Schwestern das Kader bilden, gleichsam
Unteroffiziere sind, während ihnen die
Samariterinnen als Gehilfinnen zugeteilt
sind.

Von grössler Ledeutung weiterhin ist
die freiwillige Hilfe im Personalbesland
der Milüäv.sanitäl.snnslnll. Vorgesehen
sind deren zehn. Jede von ihnen stellt
einen Spitalbetrieb dar, wie wiir ihn in
derselben Grösse in unserem Land
nirgends finden. Eine etablierte M. S. A. soll
nach wenigen Tagen mindestens 2000

Kranke und Verwundete aufnehmen können,

nach weiterem Ausbau unter
Umständen auch einmal bis 4000 nind 5000.

Die M. S. A. wird da errichtet, wo
militärische Operationen wenigstens für die
nächste Zeit nicht wahrscheinlich sind;
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es fallen dafür nur grössere Ortschaften
in Betracht. Die Anlage weist eine starke
Dezentralisation auf.

Was die Sache sehr schwierig macht,
ist einmal die für die M. S. A. notwendige

Bereitstellung eines umfangreichen
Spitalmaterials im weitesten Sinne des

Wortes, das im Frieden schon aus
finanziellen Gründen nie beschafft werden
könnte. Netten dem Ankauf oder der

Requisition und dein Nachschuh aus
dem Armccsanitätsmagazin erwarten
wir hier eine grosszügige Unterstützung
durch das Rote Kreuz.

Anderseits bietet die Personalorganisation

enorme Schwierigkeiten dar.

Der Stab der M. S. A. besteht ausser
dem Kommandanten aus zahlreichen
Offizieren: Adjutanten, Ordonnanzoffiziere,

Apotheker, Kommissarialsoffi-
ziere, Quartiermoisler, Motorfahrcroffi-
ziere, Feldprediger; dazu kommt ein
zahlreiches Hilfspersonal. Direkt dem
Kommandanten sind Lsl.-Detaohetncnle
der Sanitätstruppe unterstellt.

Fine M. S. A. gliedert sich in sieben
Sektionen mit sehr verschiedenen
Aufgaben. Jede Sektion wird von einem
Offizier geleitet.

Die I. Mobile Sektion dient im
Bedarfsfall zur Verstärkung vorderer
Sanitätsstaffcln, wenn nötig his vorn zu
den Verbandplätzen, auch als Saniläls-
posten z. B. in Bahnhöfen, wo Kranke
und Verwundete verladen oder ausgeladen

werden oder durchfahren; es gibt
immer Patienten, zuweilen auch auf der
Fahrt Verstorbene, die aus dem
betreffenden Zug herausgenommen werden
müssen.

Die II. Sektion, die Chirurgische,
weist die grössle Zahl von Lagcrslellcn
auf; sie fällt im Kern mit einer zivilen
Heilanstalt zusammen.

Die III. Sektion, die Interne, ist
bestimmt für die Aufnahme von innerlich
Kranken,

die IV., Isoliersektion, von Inl'ek-
lionskranken und Verdachts- und
Quarantänefällen.

Die V., Rekonvaleszentensektion,
übernimmt die Behandlung der
Rekonvaleszenten bis zur völligen Wiederherstellung.

Die VI., Transporlsektion, besorgt die

Transporte vom Ausladebalmhof in die
verschiedenen vorgenannten
Behandlungsabteilungen und die internen
Transporte in der AI. S. A.,

die ATI., ATrpflegungssektion, den

gesamten Oekonomicdicnst der Anstalt,
wobei entweder eine grosse zentrale
Küche, AAhischerei, Magazin, AA'erkslätte
oder kleinere dezentralisierte organisiert
werden.

Ausserdem fallen der AI. S. A noch
eine Reihe weiterer Aufgaben zu:
Hinrichtung von Uebernalnnestellen auf
den Bahnhöfen, wo der ATrlad der
Verwundelen und Kranken in die Züge
stattfinden — die hinlere Staffel muss
den vordem helfen - ; Erfrisclnmgs-
slalionen und Sanitälsposten auf Bahnhöfen

und an Evakuationslinien;
Organisation von motorisierten
Chirurgischen, Gas- und Hvgiencdelachemen-
ten, die letzteren für Desinfektionen,
Reinigungen, Ungeziielerbekämpfung,
Entgasung; Organisation von motorisierten

Hilfssanitätskolonnen, von Hilfs-
saniläts-, Kranken- und Leichlverwun-
delenzügcn, von Hilfsdienslrägcrkolon-
nen; Versorgung der vordem Sanitätsstaffeln

mit Sanilätsinaterial aller Art.
Das Pflichtenheft des AI. S. A.-Kom¬

mandanten und der Seklionskomman-
danten enthält viele Paragraphen; die
an diese Offiziere gestellten Anforderungen

sind grosse.
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Die mit ihnen arbeitenden Aerzte,

Apotheker, Zahnärzte, Quarticrmeisler,
Trainol'fiziere, MolorfahrerolTiziere und

Feldprediger sind entweder Landslurm-
offiziere oder Hilfsdiensllauglichc. Bei

den Aerzten ist hesondcrs wichtig die

richtige Zuteilung nach der Spezialität.
Sie wird von der Abteilung für Sanität
im Frieden vorbereitet.

In den einzelnen Sektionen haben

wir II ilfsdienstsanitäLsdctachemeide zu

je 40—50 Mann. Die san. U. C. versetzen
Niehl- oder Niehtmehrdiensttaugliche,
die doch noch l'ür gewisse Arbeiten
verwendet werden können, zu den
Hilfsdiensten (für Pionierarbeiten, Saniläts-,
Verpflegungs-, Nachrichten-, Transportwesen

usw.). Diese Leute leisten keinen
Instruktionsdienst.

Weiter gehören zur M. S. A. die
früher erwähnten Rolkretizkolontien mit
Beständen von je 25—50 Mann.
Vorgesehen sind je eine für die I. Mobile
und für die VI. Transporlseklion,
entsprechend der Ausbildung und
Ausrüstung der Rotkreuzkolonnen und der
erwähnten Aufgaben der Sektionen I
und VI. Leider haben wir im Land nur
15 Rotkreuzkolonnen; vorläufig
bekommt jede I. und VI. Sektion je nur
eine halbe Kolonne. Die fünf übrigbleibenden

Rotkreuzkolonnen gehören zur
Armeereservc. Die Gründung weilerer
Rotkreuzkolonnen durch das Rote Kreuz
ist ein dringliches Erfordernis. Line
Unterlassung dieser Massnahme inüsste
sich im Fall der Verwicklung der
Schweiz in einen Krieg aid's schwerste
rächen.

Die eigentlichen Behandlungssek-
tionen II, III und IV besitzen an
Pflegepersonal zwei bis drei Rolkreuzdetache-
menle, aus je 20 Schwestern und 20 Sa-
tnarilerinncn bestehend; die hier eingeteilten

Samariterinnen sollten in der

Krankenpflege unbedingt instruiert sein

und zum mindesten einen Krankcn-
pliegekurs absolviert haben. Ich weise
auf das hin, was mit Bezug auf die

Pflege im Sanitätszug gesagt worden ist.

Zuletzt finden wir in jeder Sektion
ein Samarilerdelachemenl, bestehend

aus 00 - 80 Samaritern und Samariter -
innen, für alte möglichen Dienstleislungen.

Der Bestand einer M. S. A. belauft
sich allein auf 1200- 1100 Personen. Die
Zusammensetzung ist eine ausserordentlich

mannigfache; da gibt es Offiziere,
Unteroffiziere, Soldaten, Hilfsdienstpflichtige

aller Art, Kolonnenmann-
schaften, Krankenschwestern, Samariter,
Samariterinncn, dazu das zahlreiche
übrige Hilfspersonal. Jvs bedeutet eine

grosse Aufgabe, in dieses Chaos

Ordnung und Disziplin und eine eiiriger-
inassen einheitliche Ausbildung
hineinzubringen! Wird eine M. S. A. mobilisiert,

so ist denn auch die erste Aufgabe
die Ausbildung für zu erwartende
Kriegstätigkeit - wenn ilie dazu nötige
Zeit vorhanden ist, was nicht von uns,
sondern von einem eventuellen Feind
des Landes allhängt.

Nach diesem kurzen Uebcrblick über
die ordnungsgemässe Verwendung der

personellen Hilfsmittel des Roten Kreuzes

möchte ich einige Worte verlieren
mit Bezug auf verschiedene Spezialfälle.
Ich habe schon erwähnt, dass der Fcld-
sanilätsdienst nichts weniger ist als die

Verwirklichung eines Schemas, sondern
weit eher ein System von Aushilfen,
entsprechend der jeweiligen Lage nach

Kampfform, Raum, Zeil u. a. m. Zum
Beispiel können die Verhältnisse sehr
verschieden sein, je nachdem es sich um
Bewegungs- oder Stellungskrieg handelt.
Im allgemeinen ist, wenn die Not dazu

zwingt, eher eine generelle als eine
individuelle Behandlung der Kranken und
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Verwundeten mit Bezug auf Transport
und ärztliche Versorgung am Platz; mit
andern Worten: Im Feld gilt der Ein-
zelne wenig, das Ganze alles.

Wir wollen uns in die Situation
hineindenken, wie wir siie in Aarau in den
ersten Tagen der Kriegsmobilmachung
vorfinden:

Da rücken am ersten Mobilmachungs-
lag zirka 6000, am zweiten zirka 12'000

Mann ein. Jede Truppcnabteilung
benutzt l'iir den ordentlichen Sanitätsdienst
ihre eigene Truppensanitäl, die aber
vorerst selber mobilisieren muss und
deren Sanitätsoffiziere durch die sani-
tarische Fintritlsmusterung der
eingerückten Wehrmänner vollauf in
Anspruch genommen sind. Nun kann die

Kriegsmobilmaclumg unter Umständen

ganz anders als diejenige im August
191 1 verlaufen. In dieser Phase der
militärischen Operationen wird ein Gegner
alles daran setzen, durch seine Flieger
u. a. dort erhebliche Störungen zu
verursachen, wo Truppen mobilisieren. Wir
können auf dem Korpssammelplalz
Aarau und seiner nächsten Umgehung,
wo Truppen während der Mobilisation
sich authalten, eine grosse Menge von
mehr oder weniger schwer Verletzten
und Vergasten, darunter auch

Zivilpersonen, bekommen und zwar innerhalb

einer kurzen Zeitspanne und zu
wiederholten Malen.

Oder das Einrücken der Truppe
erfolgt wie im November 1918 während
irgend einer ausgedehnten Epidemie; die
mobilisierende Truppe ist zum vorneherein

infiziert und die Zahl der
Erkrankten nimmt von den ersten Stunden
an nach dem Einrücken der Truppe
rasch zu.

Frage: Wer sorgt für die in Masse

vorhandenen Kranken und Verwundeten?

Ich wiederhole, dass die Truppensanitäl

nurln beschränktem Masse Hille
leisten kann. Sobald die Truppe, zu der

sie gehört, vom Korpssammielplatz
abmarschiert, muss auch, sie mit dieser
ausrücken. Sanitälsl'ormationen mobilisieren

in Aarau keine. Auch sie müssten
nach durchgeführter Mobilmachung
ohne Verzögerung als Ganzes zur
Verfügung der Feldarmee stehen.

Iiier heisst es: Freiwillige Hilfe vor!

Der verantwortliche Chef der
gesamten Kriegsmobilmaclumg auf einem

Korpssanunelplatz isL der Platzkommandant,

dem ein oder mehrere Plalzkom-
mandoürzle zugeteilt sind. Er muss,
unter Umständen gemäss den Anträgen
der letzteren, die nötigen Vorkehren treffen,

dass der Sanitätsdienst während der

Mobilmachung auch im Fall von hoher
und höchster Beanspruchung einiger-
massen gesichert ist. Zu 'diesem Zweck
tritt er mit den zivilen Gesundheils- und

Spitalbehörden und den Organisationen
der freiwilligen Hilfe in Verbindung. Die

Hauptsache ist, dass diese wichtigen
Vorbereitungen rechtzeitig getroffen
werden; am ersten Mobihnaclumgslag
wäre es dafür jedenfalls zu spät. Die

Inangriffnahme der entsprechenden
Vorarbeiten auf denjenigen Korpssannnel-
plälzen, für welche noch nichts
geschehen ist, ist dringendes Erfordernis.
Bei der Personalorganisal-ion darf nicht
übersehen werden, dass die Mannschaften

der Rotkreuzkolonnen und ein Teil
der nicht wehrpflichtigen SamariLer und
der Satnarilerinnen, wie wir noch hören,
elwas später ebenfalls mit der Armee
einrücken müssen.

Ebenso schwierig wie die Regelung
der Pcrsonalfragc sind die Vorbereitungen

für die Beschaffung des notwendigen

Materials und die rechtzeitige Be-
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zeirlinung und Bereitstellung genügender

Krankenräunie in der Stadt.
Es dürfte am zweekmässigslen sein,

wenn der Plalzkonunandant via die zivilen

Behörden, den Spitälern und den

Organisationen der freiwilligen Hilfe den

Auftrag erteilt, eine Aufstellung des

Materials, das benötigt werden könnte,
zu machen und zu prüfen, woher es

bezogen werden kann (Spitalmaterial,
Material im Besitz des Boten Kreuzes
und seiner Hilfsorganisationen, freihändig

zu erwerbendes Material).
Die hier skizzierten Vorarbeiten

bilden nicht nur eine sehr wichtige und
dringende, sondern eine ebenso dankbare

Aufgabe für die Organisationen der

freiwilligen Hilfe.
Aelmlichen Verhältnissen wie hei der

Kriegsmobilmachung begegnen wir beim
(irenzscluitz. Der Grenzschutz mit
Talwehreinheiten und Landsturm ist
organisiert. Beim Sanitätsdienst können
wir höchstenfalls mit etwas Truppensanität

rechnen, was für den Fall von

Abwehrkäinpfcn lange nicht genügt.
Noch schlimmer wird es mit dem
militärischen Sanitätsdienst bestellt sein,

wenn ein allfälliger Gegner überraschend
über unsere Landesgrenze einbricht und
ein Grenzschulz nur in sehr primitiver
Art organisiert werden kann. Die dafür
verwendeten Truppen bestehen im
allgemeinen nicht aus ordnungsgemäss fertig

mobilisierten Truppen, sondern aus
mehr oder weniger zusammengewürfelten,

aus Auszug, Landwehr und Landsturm

gemischten Detachementen, deren
Leute ihren Wohnsitz in der betreffenden

Grenzgegend haben. Sowohl im
ersten wie im zweiten Fall kann keine
Rede davon sein, dass gut ausgerüstete
und leistungsfähige Sanilätsfonnationen,
wie Sanitätskompagnien usw., zur
Verfügung stehen, da diese erst viel später

fertig mobilisiert haben und dann erst

noch in den betreffenden Grenzahschnitt

transportiert werden miisslen. Auch
unter diesen Umständen tritt das

militärische Kommando mit den örtlichen
Organisationen für die freiwillige Hilfe
in Verbindung, zu welchem Zweck dem

Grenzschutzabschnitls- und Talwehr-
konunandanten je ein verantwortlicher
Sanitätsoffizier beigegehen wird. Die
Vorbereitung eles Sanitätsdienstes mit
Hilfe z. B. eines aus dem Grenzahschnitt
stammenden Samaritervereins hat sich
zu erstrecken auf Personal, Material,
Transportmittel, Unlerlumflsslellen fi'u

Kranke und Verwundete, das alles unter
der Annahme, dass infolge der fehlenden
Mittel ein Riirksrluib von Kranken und
Verwundeten aus dem betreffenden
Grenzraum weifer nach rückwärts
vorläufig" nicht durchführbar ist. Auch mit
diesen Vorarbeiten werden sich einzelne
Samai ilervereine, gemäss eines ihnen
von den zuständigen Konmiandostelten
erteilten Auftrages, früher oder später
beschäftigen müssen. Die schon im Frieden

durchzuführende genaue Instruktion
des Hilfspersonals über seine Aufgaben
durch die als Acrzle der betreffenden
Kampfzone in Aussicht genommenen
Sanitätsoffiziere oder auch hilfsdienst-
pflichligen Aerzte scheint mir
ausserordentlich wichtig zu sein. Diese und
ähnliche im Frieden zu treffende
Vorbereitungen sollen nur im Einvernehmen

mit der Zentralleitung des Roten
Kreuzes an die Hand genommen werden.

Die Ausbildung der Mannschaften
der Rotkreuzkolonnen im (iasschutz ist

von mir bereits erwähnt worden. Seit
längerer Zeit und neuerdings in
vermehrtem Masse beschäftigen sich unsere
zuständigen Behörden mit dem passiven
Luftschutz der Zivilbevölkerung, d. h.

mit den Massnahmen, die getroffen wer-
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den, um die Zivilbevölkerung vor den

Folgen von Luftangriffen nach Möglich-
keit zu bewahren. Im- ist Sache der zivilen

Behörden, während der aktive
Luftschutz, d. Ii. die Bekämpfung feindlicher
Flugzeuge, der Armee zufällt.

Die Vorbereitung des passiven Lull-
schulzcs im Frieden ist uncrlässlich.
Auch hiefiir ist im allgemeinen nur
dasjenige Personal verfügbar, das nicht mit
einem Truppen-, Hilfsdienst- oder
einem andern Verband einrücken muss.
Der passive Luftschutz muss sich auf
das ganze Land erstrecken, indem der

Wirkungsradius feindlicher Flugzeuge
überall Angriffe, erlaubt. Dabei ist nicht
gesagt, dass in jeder kleinsten oder
unbedeutenden Ortschaft ein passiver
Luftschutz organisiert wird. Wesen und
Ausdehnung des passiven Luftschutzes
verlangen eine enge Zusammenarbeit der

Zivilbehörden, des Hundes, der Kantone
und der Gemeinden, unter strenger
Abgrenzung der Kompetenzen. Der Bundes-
heschluss vom 29. September 19111 bell

eilend den passiven Luftschutz der

Zivilbevölkerung, auf Grund dessen die
Kantone, Gemeinden und privaten Fn-
lernehmungen zu Befolgung der
Vorschriften und Weisungen der Bundes-
behörden serpflichlel sind, enthält u. a.

folgende Bestimmungen:
Dem Bund liegt ob:

Die, Oberleitung des passiven Luft¬
schutzes;

der Frlass einheitlicher Vorschriften;
die Instruktion des höhern Personals,

damit in jedem Kanton Instruktoren
für sein Personal vorhanden sind;

die Ueberwaclumg der Herstellung und
Hinfuhr von Luftsehulzmalerial aller
Art (z. B. Gasmasken);

die Ueberprüfung der in den Kantonen
zu treffenden Massnahmen.

l'eher verschiedene Gegenstände er-
lässl der BundesraL Verordnungen, z. B.

mit Bezug auf Alarmdicnsl, Verdunkelung,

Tarnung, Hinrichtung und Benützung

von Schutzräumen, Sanitätsdienst
und Inslruklionswesen. Die Hiclg. Luft-
schutzkonunission und Luftschulzstelle
und die kantonalen und lokalen Lul't-
schulzkomnvissionen, in denen die Polizei,

die Feuerwehr, die. Sanität und die
Militärbehörden vertreten sein müssen,
sind jetzt in reger Tätigkeit begriffen.
Fnlersliilzung wird ihnen vom
auszubauenden Luflschutzverband zuteil,
einer einheitlichen privaten Organisation,

deren Entwicklung mit allen Mitteln

zu fördern ist.

In den kantonalen und lokalen Lufl-
scludzplänen ist fortlaufend nachzutragen,

welches der Stand der Vorbereitung

und Ausführung der Massnahmen
ist. Den letzteren fällt insbesondere auch
die Zusammenarbeit mit privaten
Vereinigungen, wie z. B. Samariter- und
Pfadfinderorganisationen, zu. Hine lokale
Luflscluitzorganisntion uinfassl folgende
Gruppen:
Orlsleilung;
Alarmdienst;
Polizei und Hilfspolizei;
Feuerwehr und Hilfsfeuerwehr;
Sanität;
Entgiftungsdienst;
heimische Fachtrupps und Meldelrupps.

Was den Sanitätsdienst betrifft, so

ist er unter Leitung von Aerzlen zu
organisieren, die auf diesem Gebiet besonders

ausgebildet sind. Als Personal kommen

in erster Linie SamariLer und
Samariterinnen in Betracht, und zwar auch
wieder nur diejenigen, die nicht anderswo,

z. B. mit einem Sanitätszug oder
einer Mi litärsanitä Isablei lung, einrücken
müssen. Die Aufgaben des Sanitätsdienstes

sind die folgenden:
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Zweckentspicchonde InsLtuktion dos

I'eisonals; pei sonelle und maleiielle Ol-
^unisatinn; \'oi hcrciluu^ von Keltun^s-
sli llon und Hilfsspitalei n fur Yoivvun-
(k to uheihaupt und mit hosondom Ein-
i iehtun^en Im Gasv 01 letzte; Sammlung,
Tianspoil und Pllo«o \on Gasv01 lot/ton
und andoi 11 Voi w undoton.

AlioIi beim Entgiftungsdienst kann
u a. Sanilatspoi sonal milvei wendet worden.

bosondois Apolhekoi, I) 101^ i slcn
usw. l)oi Entgiftungsdienst bat feslzu-
stillon, wolobo cboinisobon Kainplstofle
verwendet winden sind; er bat die Voi -

na 111u1114 dieser Stoffe und die Enli>il-
lunji \on M'iseuebten Kauiniii bkeiten
Stiassen und Gegenständen /um Zweck

Solu vvichli» ist es, dass die Kcvolke
1 uul; 1 ichliv; uul^eklai t w inl, duieli klaie
Ei laulei uiil; der Gefahr und iluer lie

kampfum;, unter Vei nieiduni; um 1111 -

saeblii lien und ubei triebenen Daistel
hingen. Dann wild sie die behoi dl iehen
Massnahmen wiiks.un iintei slut/en und
\ 011 sii Ii aus ei ganzen.

Aus diesen Angaben ist /u ei sehen,

wek Ii' neue und umtanipcichc Antrabe
unsein zivilen lieboiden und weitesten
Kieiseu dei Ziv ilbovolkei unv; ubeibun
den w ii d.

Dem Koten Kieuz und den Saniaii
Iciui^anisnlinncn ist dabei ein
ausgedehntes und wirbliges Tätigkeitsfeld
cin^ei aiuiit; wie so manche andern
bunianilaien Aufgaben, weiden sie auch
diese neuen flüchten mit fieudiger
l'ntei nclunun^slusl und liobein Mut aul
sit h nebinen.

Wenn in diesem Sinn in der Armee
der aktive und der passive Luftschutz
und in der Ziv ilbevdlkei 11111» dei let/leie
01 ^anisioi t und {gegebenenfalls auch
dm ehaefuhi t wird, dann wild die

I lieoi ie, dass wir ^e^en den modernen

f.ult- und Gaskiiet; nichts auszurichten

veinlösen, zunichte gemacht.
Ich sai^o mit Kundesiat Min^oi, dass

der Selhstei hallun^slrieb des Menschen
noch immer wieder die Abvvelu {legen
neue Kl iegsmittel zu 01 {lanisioi en vei-
standen bat.

In diesem Zusammenhang duifen
auch die auf internationalem Gebiet

begonnenen liestrohungen eiwabnt werden,

wonach ein Abkommen, ähnlich wie
die Genfer Konvention, geholten weiden
winde mit Kozug auf den Schulz dei
Ziv ilbevolkei 1111g gegenüber von luillan-
i*i itten. bis ist z. K. beabsichtigt, besou-
deie Olle im I linlei land, wo sich gios-
seie sanitalsdicnstliche Organisationen
zu etablieien hatten, zu neiili alisieien,
ebenso Orte, in die die niclitk.impfende
llevolkei 1111g zusammengezogen würde.

Nachdem daigelegl vvoiden ist,
welche Einwendung Im die Sa 1 na 1 ilei
bei dei Im iogsniobilniaehiuig, beim
Gicn/seluilz und beim passiven lailt-
scliulz voi auszusehen ist, mochte ich
Ihnen noch kuiz an einein kleinen Kci-
spiel zeigen, wie eine Sainai iloioigani-
salion Hilter Einstanden im Ge/ei/i/.s-
.SYiiii/u/si/iens/ eine wichtige Aulgabe
übelnehmen kann.

Ich habe zwischen Kieleisee und
allei Aaie und im liuchoggbei g mit den

Sanitalsfoi inalionen der 12. Division

grosseie konibiniei le Sanilalsiibuiigon
diu rhgefuhi I. I!ei eiuei diesei Gebimgon
war die Lage so, dass eine veistaikle In-
l'anleiiobrigado in schwoiein Abvvehr-
kampf die b'iont Kuli bei limeii Wengi
im Liinpachtal hielt. Die \'ei vv undelen
winden in der Nacht vom 2. auf den .'i,

Mai aus dei Kninpfl'ionl ubei die Yei-
bandplatze der Sanitalskoinpagnioii zu -
1 ucktranspoi tiei l nach I )oi endingor.. Der

Kucktianspoi t ei folgte im allgemeinen
von den Vei bandplalzeu an mittels Sani-
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latsautomobilen. In Deiendingen stand
/cur Aufnahme der Yerw undeten am
• i. Mai, 1 l'lir, ein Sanilals/ug zur
Vertilgung. Fine Amindan/ hatte den lie-
leld, am Nachmittag des 2. Mai im
leerstehenden Madehenheim Dei ondingeii
eine sogenannte liehei nalimestelle oin-
/michlen, d. h. eine Stelle, auf dei die
Vei w nndelen ver- und geptlegl weiden
mussten Iiis /um Vei lad in den Sani-
tats/ug. Diese Anoi (lining des Gelcehts-
sanitatsdiensles am hell eftenden Tu» hol

mii nun die willkommene Gelegenheit
/u einem inteiessanleu Vetsuch. Gegen
Abend wai die sanitatsdieiislliche Situation

so, dass die let/.te. dei Brigade noch
als Hesel \e zur Vei fugling stehende Am-
hulanz /ur liewalligiing des Yorvvun-
delen/uslinines au! dem lochten Flügel
der Abvvelu fionl eingesetzt weiden
nuisste. Das halte zui Folge, dass dei

Biigadcai/I gar keine Sanitatsiesei\e
mein /ui Vertilgung hatte. Die Uehungs-
leilung M'ianlassle dann, um die in

Deiendingen etahlieile Amhulanz zu

weileiei \'eilugung liei/iihekoiinnen, die
Fehei nalune dei Fini ichlung im Mail
chouhcim Deiendingen durch den Saniaiitei

veiein Deiendingen, und /wai
winde die Sache tolgendei massen in-
s/eniei I:

l in 20 l'lir alaimieite it Ii son niei-
neiii Koniniando|)osten in Kvbuig-Bad
aus mittelst Motorfaluei den l'iasiden-
len des Samai ilei\eieins Deiendingen.
Schon um 2()..'i() Flu waien gelingend
Saniaiitei und Samai itei innen aid dein

angegebenen Sammelplatz, und die

Febei nalune der sanitalsdienslliclien
Fini ichtung im Madchenheini Deiendingen

konnte um 21 Flu erlolgen. Die doi t

etahlieile Amhulanz wai um 22.20 Flir
vollständig inarschheieit und konnte
nach vom gezogen werden. Der
Kommandant der Ambulanz behielt das

Kommando in Deiendingen nach wie \oi
hei, die Saniaiitei und Saniai itei innen

waten ihm also untei stellt. Als bald nach

dei Fehernahnie duicli das Saniariter-
detachenient Deiendingen die Yeiwun-
deten in giossen Mengen Ihm angelalu eil

wurden, nun lite sich der Mangel an

Aei/teil geltend. Dank dein Fmslaiid,
dass den l ehmigen in jenei Na» hl zalil-
ii'iclie Mildaini/le in Zivil gelolgt sind,

war es mil möglich, von einem Augenblick

zum aniloin zwei jungeie Kameia-
den Im den ai/tlichen Dienst einzustellen;

auch diese Massnahme entspiach
duicliaus dem W'ii klichkeilslall. Selhsl-
verslandlich (hülle die Amhulanz du
Mateiial nicht mitnehmen; es blieb an

Oll und Stelle, die Amhulanz wai aliei
liol/doin duicliaus vei vvondungst.ihig,
indem ilu Itesei v ematei ialloui gons zui
Veitugung gestellt weiden konnten.
Nachts 1 Flu ei lolgte dann w icdei um die

Fehei nalune von Deiendingen diu cIi die
Amhulanz, da die Samai iter und Saniaiitei

innen am andein Moigen ilueni lle-
i ill nai ligehen inusslen.

Diesel eiste deiailige Voisueh ist gut
gelungen; alle Auel kennung veidienl die

Alaun- und l'esanunlungsv oi heieitung
des Samai itei v ei eins Deiendingen.

Die leiht/eitige lleieilschall dei

'l'iuppe und dei lur sie ai heilenden
lehensnotvv endigen 11 illsoi gani sal innen
ist um dann gewalu leistet, wenn die

Mohilmaclumg Ins in alle Fiu/elheilen
wohl voiheieilel ist. Ks ist das doit umso
vv iehtigci, wo Fi iedcnsniobilinachungen
nicht in Frage kommen können, wie z. 15.

hei dei Militai Sanitätsabteilung.
Mein letztes Kapitel behandelt die

Mohilnuichniifi der IreiwiHitjcii lliljc.
Fiiileitend mache ich Ihnen einige

Mitteilungen mit Bezug auf eine Kriegs-
niohilniachiing im allgemeinen.
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Der Mobihnarhungsbesrhluss des

Bundesrates bezeichnet die aufgebotenen
'J'ruj)|)en und setzt den 1. Mobil-
machungstag fest (z. 15. 1. Mobil-
macluingstag — 1. August), lvs ist friihe-
stens der erste Tag nach Kr lass des Mo-
bilmacbungsbeschlusses. Die folgenden
Tage heissen dann der 2., ,'ä., f., 5. usw.
Mobilmachungstag. Diese Zeitrechnung
ist für die ganze Vorbereitung und

Durchführung einer Gesamlmobilma-
chung inassgehend. Die Eisenbahnen und
übrigen Transportanstalten stehen unter
Kriegsbetrieb.

Sobald der Mobihnachungsbeschluss
gefassl ist, erhallen Kommandanten und

zustandige Zivilbehörden das Eidg. Mo-
bilisalionslelegramni; es gibt das Dalum
des 1. Mobilmaclumgslages an und die

aufgebotenen Truppen. Zu gleicher Zeit
erfolgt der Versand des Aufgebolsplaka-
tes an die Gemeinden. Dort lieisst es

dann nicht wie beim Jimrücken zum
Wiedorholungskurs:

Iiis.-Bat. 55, Aarau, 20. Juni, 9 Uhr,
sondern Ulis.-Bat. 55, Aarau, 2. Mobil-
maclumgslag, 9 Uhr. Jetler Wöhrmann
des Ulis.-Bat. 55 weiss, tlass er an dem

auf den 1. MobiImaclumgslag folgenden
Tag einzurücken hat; das Dalum des 1.

Mobilmarhungslages wiederum ist ihm
bekannt aus dem in der Gemeinde
angeschlagenen Mobilmachungslelegranun.
Ueberdies wird jedem Wöhrmann schon

im Brieden vorn ins Dienstbüchlein der
Mobilisationszellel eingeklebt, der die

Angabe seines Korpssammelplatzes und
die Einriickungszeil enthält; bei
Wehrmännern des Uüs.-Bat. 55 heissL es im

Mobilmachungszettel Aarau, 2. Mobil-
machungstag, 9 Uhr.

Die Truppe, einmal eingerückt,
besorgt die Mobilmachungsarbeilen und
muss zu einer auch zum voraus
bestimmten Zeit marschbereit sein, z. B.

Uiis.-Bat. 55 am l. Mobibnaehungstag.
6 Uhr. Von da an siebt die Truppe dem

höhern Kommando zur Verfügung.

Wh wollen nunmehr die
Mobilmachung der Sanilätszüge und Militär-
sanitätsanslallen an konkreten und die

aargauischen Organisationen der
freiwilligen Hilfe besonders interessierenden

Beispielen behandeln.

Uiir die Sanilätszüge 15 —20 ist im

Aufgebolsplakal das Einrücken auf dem

Korpssammelplatz Zürich, soweit es das

militärische Personal betrifft, auf den ,'S.

MobiImaclumgslag, 11 Uhr, angesetzt. Zu

jedem Sanilälszug gehört ein Rotkreuz-
delaehemenl von je 10 Berufsschwestern
und 10 Samarilerinnen, die erst am 1

Mobilmachungslag, abends, auf dem

Korpssanunelplalz Zürich der genannten
Sanitätszüge einrücken. Die Sanitätszüge

müssen am 0. Mobilmachungslag.
0 Ulu-, fertig mobilisiert haben.

Woher kommen die Rotkieuzdelache-
mente der Sanilätszüge 15 20? Um das

zu erfahren, benützen wir eine von der

Abteilung für Sanität des Eidg. Militäi-
deparleinenles mit den zuständigen Rol-
k I euzo rga neu aufgestellte Tabelle
betreffend Organisation und Mobilmachung
der Sunilälszüge und der Militärsaniläts-
aushdten. In dieser Tabelle ist
angegeben, welche Schwestern-Mutterhäuser
oder Krankenpflegeverbände und welche
Samaritcrorganisalionen die Rolkrcuz-
dclaehcmente u. a. für die verschiedenen
Sanilätszüge stellen.

Sanilälszug 15 und 10 bekommen je
10 Schwestern des Diakon issenhauses

Neumiinsler und je 10 Samariterinnen
von Zürich-Liimnal.

Sanitätszug 17 und 18 je 10 Schwestern

der Pflegerinnenschule Zürich und
10 Samariterinnen von Ziirich-Linunat,
bzw. Zürich-Unteistrass.
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Sanitatszug 19 und 20 je 10 Schwe- Zürich und je 10 Samariterinneu von
stern vom Schwesternhaus Fluntern- Zürich-Wiedikon. (Forlsetzung lolgl.)

Croix-Rouge Suisse. Comite de Direction.

Four la premiere l'ois depuis l'as-
semhlec generale de la Croix-llouge a

Sierre, les mcmbres de la Direction out
etc renin is a la Maison de la Croix-Rouge
a Kerne, le 17 oclobre 19115.

Au debut de la seance, le president
a salue cordialeinent le nouvcau secretaire

general, M. de Irischer, en Ire en
1'onrtions en mai dernier, el les niembrcs
de la 'direction eins en mai, soil MM. le

colonel conunaiidanl de corps Guisan,
Lausanne, le colonel (livisioiinaire IV
Kircher. Aarau, le major IV de Reynier,
Koudiy, Rohren, Lucerne, el Merz,
Rerthoud.

J.a Direction de la Croix-Rouge se

compose aujourd'hiuii de: MM. le IV
Anion i>on Schulthess, president; le IV
Andre (button, vice-president; Bohren,
liesorier general; le colonel Sutler,
medeein en chef de la Croix-Rouge;
1-. de Bischer, secretaire general, qui
I'onnenl ä eux cinq le Comite central,
assiistes des IVs Scherz et de Marvul,

Le Conscil federal esL represenle au
sein de la Direction par MM. Ic IV
Barriere, chef de ['Office federal de la Sante

puhlit[ue, le colonel I'. Vuilleuinicr,
medeein en chef du Service des Flapes,
et le colonel Sutler, nienliomie plus haul.

Les rcpresenlanls des Societes affi-
1 iocs a la Croix-Rouge sont: pour l'Al-
liance suisse des samarilains, MM. Seiler
el Hunziker, pour la Societe clcs troupes
du Service de Saute, M. Apolheloz, pour
rAlliance suisse des gardes-malades,
Sr Louise Probst. Les aulres inenibrcs
de la Direction sont actuellement: MM.

Auf der Maur, redacteur, Lucerne; Dr

G. A. Bohng, jurisle, Rale; I)1' Alec

Cromer, Geneve; le Ministre Diniclwrt,
Reiiin; Dr Fr. Dumonl a Kerne; le colonel

Bircher ä Aarau; le colonel Guison

a Lausanne; le colonel Pedolli a Rellinzone;

le IV Rölhlisberger, president de

l'Fcole du Lindenhof; le Dr Ischer, an-
cien secretaire general; le major de Besnier

a Boudry-Ncuchalel; Merz, Rerthoud,
professciur; A. Schubiger a Lucerne,
eonunercanl; Mllc B. 'Brüssel a Kerne.

C'esl dire que dans ce Comite de

Direction, compose de 27 personnes,
presque Louies les regions de la Suisse,
de Sainl-Gall a Geneve el de Rfde au
Tessin, son! iiqiresenlees.

Ln seance du 17 oetohre, la Direction
a conl'ie la caisse de la Croix-Rouge a

M. le direeleur Bohren de Lucerne, puis,
d'apres le § 24 des Statuts cenlraux, eile
a nomine les presidents des diverses
commissions de la societe:
Commission de. mobilisation, president

M. le colonel Suiter;
sous-commission des Colonnes et De-

lachemenls, le meine;
sous-commission du Materiel, M. A.

Sehubiger;
souis-eonimission de Defense aero-chi-

miquc, Dr Dumonl.
Commission clu personnel infirmier, M.

le IV Iselier;
Commission des Samarilains, M. le D1'

Scherz;
Commission des prisonniers de guerre

colonel Vuilleuinicr;
Commission de propagande, IV de

Fischer, secretaire general;


	Die freiwillige Hilfe im Rahmen des Armeesanitätsdienstes [Fortsetzung]

